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Verwendung bleifreier Solid-Geschosse auf Schießständen 

 
- Helmut Kinsky, Dipl.Ing. (FH) - 

 
In Deutschland haben Forstbehörden (Bundes- und einige Landesforste) die 
Verwendung von bleihaltigen Jagdbüchsengeschossen in ihren Revieren untersagt. 
Jäger, die dort jagen wollen, müssen daher ihre Waffen auf bleifreie Munition 
einschießen. 
 
Es stellt sich deshalb die Frage, ob die von den jagdlichen Vereinigungen betriebenen 
Schießstände, deren Sicherheitsbauten (insbesondere die Höhenabsicherung durch 
Hochblenden) auf die Verwendung von bleihaltigen Büchsengeschossen abgestimmt 
sind, den Belastungen durch die bleifreien Solid-Geschosse standhalten. 
 
Die vom Bundesinnenministerium im Juli 2012 herausgegebenen „Richtlinien für die 
Errichtung, die Abnahme und das Betreiben von Schießständen 
(Schießstandrichtlinien)“ (BanZ 2012) weisen darauf hin, dass die Sicherungsbauten 
durch einen Schießstandsachverständigen zu überprüfen sind, ob die Verwendung 
bleifreier Solid-Geschosse möglich ist, ohne dass es zu Rückprallern von den 
Sicherungsbauten kommt. 
 
Es bestand immer schon die Forderung, die Hochblenden bis zu einer Entfernung von 
25m – von der Schützenposition aus gesehen – mit Holz auf Lattungen zu bekleiden, 
damit keine Geschossreste oder abgesprengter Beton in Richtung der Schützen fliegen 
können. Nachstehendes Bild zeigt einen ordnungsgemäßen Rückprallschutz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb.11: „Hochblende“ (Foto DEVA) 
 
Auch bei Verwendung von bleihaltigen Geschossen kommt es bei Treffern der 
Hochblenden zu Zerstörungen und Materialauslösungen, denen der Rückprallschutz 
gewachsen sein muss. Dies gilt insbesondere für die erste Hochblende, die etwa 5m 
von der Schützenposition entfernt steht. Das folgende Bild zeigt eine Hochblende mit 
entferntem Rückprallschutz, um die Beschädigungen sichtbar zu machen. 
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Abb.12: „Hochblende 1“ (Foto Kinsky) 

 
Werden die massiven Zerstörungen nicht rechtzeitig saniert, rosten die Bewehrungen 
und gefährden so die Statik der Hochblende. Deshalb sollte auf jeden Fall nach der 
Sanierung von der Unterkante der Hochblende aus, eine etwa 300mm hohe Stahlplatte 
aus hochfestem Stahl als Schutz aufgebracht werden, bevor der Rückprallschutz 
montiert wird. Diese Arbeiten sollten unbedingt mit einem Schießstandsachverständigen 
abgestimmt werden. 
 
Dass die bleifreien Solid-Geschosse „rückprallfreudiger“ sind, kann dem 
Forschungsbericht „Ablenkung von Jagdbüchsenmunition“ entnommen werden 
(Rottenberger 2011). Die Rückprallweiten der bleifreien Solid-Geschosse beim 
Auftreffen auf eine Steinplatte betrugen ein Mehrfaches gegenüber den Rückprallern 
bleihaltiger Mantelgeschosse. 
 
Bei Schießversuchen durch die DEVA – im Auftrag des Bundesverbandes 
Schießstätten (BVS) – zeigte sich, dass ältere Holzbekleidungen den rückprallenden 
Solid-Geschossen und Betonsplittern nicht gewachsen waren (Abb. 13). Bereits nach 
dem ersten Schuss wurde die Bekleidung aufgerissen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb.13: „Altholzbekleidung“ (Foto Bernd Soens) 
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Weitere Untersuchungen mit neuen Bekleidungen machten deutlich, dass die 
Rückprallimpulse so groß sind, dass die in Beton gedübelten Lattungen, auf die der 
Rückprallschutz geschraubt war, aus dem Beton gerissen wurden. Daraus ergibt sich, 
dass der Rückprallschutz verstärkt werden muss: (Traglattungen mindestens 50/30mm 
– Brettdicken mindestens 25mm – 8mm Dübel – 60mm im Beton). Je nach Zustand des 
vorhandenen Rückprallschutzes sind aufwändige und kostenintensive Änderungsarbeiten 
erforderlich. 
 
Es ist auch darauf zu achten, dass die waffenrechtliche Erlaubnis des jeweiligen 
Schießstandes das Verschießen bleifreier Solid-Geschosse überhaupt zulässt. In vielen 
Erlaubnissen ist nur „das Verschießen von Blei- und Mantelgeschossen“ freigegeben. 
Daher muss neben einer Blendenerneuerung auch die Betriebserlaubnis auf Stand 
gebracht werden. 
 
Unabhängig davon, ob nun Jäger freiwillig oder verpflichtend bleifreie monolithische 
Jagdbüchsengeschosse verwenden, so muss sichergestellt sein, dass die 
Schießstände den genehmigungsrechtlichen und sicherheitsrelevanten Anforderungen 
– auch bei der Verwendung derartiger Jagdbüchsengeschosse – gerecht werden. 
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Tötungswirkung 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tierschutzgerechte Jagdmunition ist Teil unseres Verfassungsauftrags 
 
Oberstes Ziel unseres Tierschutzgesetzes ist es, Tiere vor unnötigen Schmerzen, 
Leiden und Schäden zu bewahren. Für eine tierschutzkonforme Jagdausübung 
bedeutet dies, Jagdmunition muss rasch und sicher töten. Wie viel Energie an welcher 
Stelle im Wildkörper wirksam wird und die daraus resultierenden tödlichen Verletzungen, 
sind die entscheidenden Kriterien der Tötungswirkung. 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
Vor allem in Deutschland wird in den letzten Jahren aus unterschiedlichen Gründen 
diskutiert, ob Blei in Büchsengeschossen durch andere Metalle ersetzt werden kann 
bzw. muss. 
 
Um die Tötungswirkung alternativer Geschosse ohne bzw. mit wenig Blei mit derjenigen 
herkömmlicher Geschosse zu vergleichen, hatte das BMELV eine Studie “Ergänzende 
Untersuchungen zur Tötungswirkung bleifreier Geschosse” in Auftrag gegebenen, die 
von Carl Gremse MSc. und Prof. Dr. Siegfried Rieger (Hochschule für Nachhaltige 
Entwicklung Eberswalde) erstellt wurde (Gremse u. Rieger 2012). 
 
Im Rahmen dieser Studie wurden mehr als 11.000 detaillierte Abschussberichte 
ausgewertet, die Jäger nach Erlegung eines Wildtieres (Huftiere – Schalenwild) 
ausgefüllt hatten. Da eine sehr große Zahl unterschiedlicher Kaliber und Geschosse zur 
Jagd genutzt wird, relativiert sich die zunächst hoch erscheinende Zahl von 
Abschussberichten. Zudem gab es entsprechend dem Design der Studie wesentlich 
weniger Abschussberichte zu herkömmlicher bleihaltiger Munition (weniger als 20 %) 
als zu alternativer Munition (mehr als 80 %). Eine über jeden Zweifel erhabene 

Artikel 20 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland 
 
„Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die 
natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen 
Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht 
durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung.“ 

 

Prof. Dr. rer. nat. Hans-Dieter Pfannenstiel, 
Diplom-Biologe (Fachrichtung Zoologie). 
 
40 Jahre Forschungs- und Lehrtätigkeit an der Universität (TU 
Braunschweig, FU Berlin). 
Jagdschein seit 1968. 
 
H. D.Pfannenstiel@t-online.de 
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statistische Auswertung der Abschussberichte ist deshalb kaum möglich gewesen. 
Zudem konnte als Maß der Tötungswirkung nicht die Energieabgabe im Ziel untersucht 
werden. Dazu wurden die Fluchtstrecken der beschossenen Wildtiere herangezogen. 
Allerdings sagt die Distanz, die ein Wildtier nach dem Schuss zurücklegt, nichts darüber 
aus, wann das Tier tatsächlich verendet. Die Studie konnte die Geschosswirksamkeit 
anhand der vorliegenden Abschussberichte nur für relativ kurze Schussentfernungen 
(Mittelwert von 83,6m) und geringe Wildgewichte (Mittelwert von 31,5kg) untersuchen. 
Damit konnten aber wichtige Bereiche der Jagdpraxis, z. B. schwereres Wild, 
Schussdistanzen über 100m bzw. 200m, nicht untersucht werden. 
 
Gerade für größere Schussentfernungen und schweres Wild liegen Praxisberichte vor 
(Bundesverband Deutscher Berufsjäger), die zumindest Zweifel an der Eignung 
alternativer Geschosse für die tierschutzgerechte Tötung aufkommen lassen. 
 
Da es auch hinsichtlich der Methodik und Auswertung erhebliche Kritik an der Studie 
gibt, beauftragte des BMELV einen entsprechend ausgewiesenen Fachwissenschaftler 
(Dr. Dr. Beat Kneubuehl, Rechtsmedizin der Universität Bern), ein Gutachten dazu zu 
erstellen. Der Gutachter stellt sinngemäß fest, die Frage nach der Tötungswirkung 
bleifreier Geschosse sei durch die Eberswalder Studie nicht beantwortet (Kneubuehl 
2013). 
 
Es gibt meiner Meinung nach nur zwei Wege, auf denen sich ganz allgemein die Frage 
nach der Tötungswirkung von Geschossen unabhängig von deren Konstruktion und 
Material verlässlich beantworten lässt: 
 

1.  Erlegtes Schalenwild wird fachgerecht seziert, um Verletzungen von 
Geweben und Organen zu dokumentieren, die zum Tod des Tieres führten. 
Um für jedes gängige Kaliber, für jedes verwendetet Büchsengeschoss und 
für alle jagdlich relevanten Situationen statistisch absicherbares 
Zahlenmaterial zu bekommen, müsste jedoch ein Aufwand getrieben werden, 
dessen Dimensionen jeden Zeit- und Finanzrahmen sprengen würden. 

 
2.  Es wird ein standardisiertes Verfahren entwickelt, bei dem unter kontrollierten 

Bedingungen ballistische Medien beschossen werden. Damit ließen sich 
Verlauf und Verteilung der Energieabgabe im Medium bestimmen, wobei das 
beschossene Medium einen Torso als Querschnitt des Tierkörpers darstellt. 
Die daraus abzuleitenden Parameter könnten, unter Berücksichtigung der 
Treffpunktlage, als Kenngrößen dafür genutzt werden, welches Wild (Tierart 
und Gewichtsklasse) mit dem betreffenden Geschoss und der 
entsprechenden Patrone auf welche Entfernung mit sicherer Tötungswirkung 
beschossen werden kann. 

 
 Die gewonnenen Ergebnisse müssen dann im direkten Vergleich zu den seit 

Jahrzehnten empirisch gemachten Erfahrungen der bis dato verwendeten 
bleihaltigen Jagdbüchsengeschosse in Relation gesetzt und bewertet werden. 

 
Eine solche Kennzeichnung jedweder jagdlich eingesetzter Büchsenmunition, die über 
die bisherige gesetzliche Forderung nach einer je nach Wildart unterschiedlichen 
Auftreffenergie deutlich hinausgeht, ist dringend zu empfehlen. Damit erübrigte sich 
zumindest im Hinblick auf die vom Tierschutz zu fordernde Tötungswirkung jede weitere 
Diskussion über die Tauglichkeit verschiedener Geschossmaterialien. 
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Jagdpraktische Erfahrungen 
 

Ein Fazit des Bundesverbandes Deutscher Berufsjäger 
 

Feldstudien der Berufsjäger – Vergleichende Abschussergebnisse von bleifreier / bleihaltiger 
Büchsenmunition in der praktischen Jagdausübung und deren Konsequenzen. 
Wildmeister Bernd Bahr, Bundesverband Deutscher Berufsjäger (BDB) präsentiert die 
vielbeachtete Feldstudie der Berufsjäger im Rahmen des Symposiums „Alle(s) Wild?“ des 
Bundesinstitutes für Risikobewertung (BfR) in Berlin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Wir sind im Jahre 2011 vom BMELV gebeten worden, an einem vergleichenden 
Schießen von bleifreien und bleihaltigen Munitionsvarianten teilzunehmen. Leider hat es 
sehr lange gedauert, bis wir die entsprechenden Munitionen zur Verfügung gestellt 
bekommen haben, so dass wir erst im Jagdjahr 2012/2013 einsteigen konnten. 
Gewünscht war, dass sich 40 Berufsjäger an diesem Projekt beteiligen, die mit 
verschiedenen Revierstrukturen, verschiedenen Wildarten und insbesondere mit 
schwererem Wild zu tun haben. Außerdem sollten nach Möglichkeit weitere 
Schussentfernungen mitberücksichtigt und dargestellt werden. Für uns Praktiker ist die 
Frage der Wirksamkeit von Handwerkszeugen, mit denen wir umgehen, sehr 
entscheidend. Wir haben im Jahre 2012 als Bundesverband ein Positionspapier zur 
Verwendung von bleifreier und bleihaltiger Munition verabschiedet und wären dankbar, 
wenn ein solcher Ausstieg irgendwann gelingen würde. Aber es müssen entsprechende 
Alternativmaterialien zur Verfügung stehen, um weiterhin effizient und tierschutzgerecht 
jagen zu können. 

 

Bernd Bahr, 
Wildmeister und aktiver Ausbilder im Ausbildungsberuf 
„Revierjäger/in“ 
 
Seit 1998 Vorsitzender des Bundesverbandes 
Deutscher Berufsjäger 
 
Seit Jahrzehnten betreut er große Jagdverwaltungen. 
 
info.bdb@gmx.de 
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Letztendlich haben wir das Projekt mit 40 Berufsjägern gestartet. 42,5 Prozent haben 
den Projektauftrag erfüllt, indem sie die komplette Zeit – bis Februar 2013 – 
durchgeschossen haben. Wir hatten das Ziel, möglichst viele Abschussberichte zu 
erhalten. 22,5 Prozent der Kollegen sind gar nicht erst eingestiegen, überwiegend 
aufgrund von Präzisionsmängeln, das heißt, sie haben mit ihren Waffen mit der zur 
Verfügung gestellten Munition, insbesondere im bleifreien Bereich, keine jagdtaugliche 
Präzision erzielt. Das ist ein grundlegendes Problem, das man durchaus auch in 
anderen Gesprächen mit der Jägerschaft wiederfindet. Mit entsprechenden bleifreien 
Komponenten ist es manchmal schwierig, eine entsprechende Präzision mit den Waffen 
zu erzielen. Ein gutes Drittel (35 Prozent) sind aufgrund von mangelnder 
Tötungswirkung beziehungsweise übergroßer Fluchtstrecken während des Projektes 
ausgestiegen. Nach acht oder zehn Abschüssen wurde oft gesagt: „Das ist für uns in 
der Praxis so nicht verwertbar. Das können wir in dem Falle nicht weiter durchführen.“ 
 
Da für uns die Praxis im Jagdbetrieb ganz wesentlich ist, haben wir den 
Abschlussbericht, den Herr Gremse vorgestellt hat, zur Hilfe genommen und aus der 
Datenbank die für die Jagdpraxis relevanten Bereiche abgefragt. Die 
Berufsjägerkollegen haben eine Woche, vierzehn Tage oder einen Monat lang mit 
bleifrei und danach im gleichen Kaliber mit bleihaltig gejagt – oder umgekehrt. Für die 
einzelnen Wildarten (Rehwild, Damwild, Rotwild, Schwarzwild und sonstiges Wild) 
wurde dann jeweils die Länge der Fluchtstrecke und Schussentfernung gemessen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beim Rehwild betrug die durchschnittliche Schussentfernung 116m mit bleihaltig und 
101m mit bleifrei. Die Fluchtstrecken betrugen im Durchschnitt 46,7m mit bleifreier und 
19,15m mit bleihaltiger Munition. Sämtliche Abschussberichte, die ein sofortiges 
Verenden von vornherein zwingend erklärten und keinerlei Fluchtstrecke ermöglichten, 
wie beispielsweise Kopftreffer oder Trägerschüsse, sind in diese Untersuchungen und 
Feldstudien nicht mit eingeflossen. Offensichtlich hat der eine oder andere Kollege im 
Laufe des Schießens gemerkt, dass Fluchtstrecken beim Rehwild etwas häufiger sind 
und je weiter die Schussentfernung war, desto höher wurden auch im Einzelfall die 
Fluchtstrecken. Die Wirksamkeit des Geschosses nimmt also offensichtlich mit 
steigender Schussentfernung deutlich ab. 
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Beim Damwild war die durchschnittliche Schussentfernung fast identisch mit der des 
Rehwilds. Die Fluchtstrecke ist jedoch signifikant unterschiedlich und betrug 40m bei 
der bleihaltigen Variante, 140,88m bei der bleifreien Variante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beim Rotwild war die durchschnittliche Schussentfernung 157,8m bei der bleihaltigen 
Variante, bei der bleifreien Variante jedoch deutlich geringer mit 121,59m. Die 
Fluchtstrecke von 38m (bleihaltig) zu 90m (bleifrei) hat sich in etwa verdreifacht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noch deutlicher ist das Verhalten beim Schwarzwild. Dort haben wir eine 
durchschnittliche Schussentfernung, die mit 95m bei bleihaltig zu 85m bei bleifrei 
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sehr groß ist. Die Entfernung der Fluchtstrecke betrug jedoch nur 20,85m (bleihaltig) zu 
94,6m (bleifrei). Das sind jagdpraxisrelevante Ergebnisse, die uns zum Nachdenken 
gebracht haben. 
 

 
 
Beim sonstigen Wild wie Fuchs oder Muffelwild gibt es im Prinzip einen ähnlichen Trend 
– bei 9m Fluchtstrecke wurde im Durchschnitt eine Schussentfernung von 100m 
(bleihaltige Munition) zu 87,5m (bleifreie Munition) gemessen. 
 
 

 
 
Die Gesamtzusammenstellung über alle Wildarten verteilt zeigt ungefähr, dass wir bei 
bleihaltig im Durchschnitt 25m und bei bleifrei 76m Fluchtstrecke messen, also das 
Dreifache im Vergleich zu fast allen bleihaltigen Varianten. 
 
 Schussentfernung Fluchtstrecke 

Blei Bleifrei Blei Bleifrei 
Rotwild 157,9 m 121,6 m 38 m 90,8 m 
Damwild 95 m 93,8 m 40 m 140,9 m 
Schwarzwild 95,5 m 85,7 m 20,9 m 94,6 m 
Rehwild 116 m 101 m 19,2 m 46,7 m 
Andere 
Wildarten 

 
100 m 

 
87,5 m 

 
9 m 

 
35, 6 m 

     
Gesamt 123,2 m 99,5 m 25,7 m 76,3 m 
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Die aus unserer Sicht „bleifreien“ Konsequenzen für Wildtier und Jagdbetrieb sind: 
 
●  Abendabschüsse können oftmals erst morgens gesucht werden, bei fraglicher 

Tötungswirkung und Verwertbarkeit 
 
●  Entfernungsbeschränkungen bei der Schussabgabe auf Wild über 50 kg Gewicht 

auf max. 120–150m 
 
●  Effizienz von Gesellschaftsjagden leidet (3–5 x weitere Fluchtstrecken, häufig 

mangelndes „Zeichnen“, dadurch Selbstbeschränkung) 
 
●  Kaum „Pirschzeichen“ am Anschuss machen Anschusskontrollen mittels 

Schweißhund auf Gesellschaftsjagden und Einzeljagd zukünftig nahezu zum 
Regelfall 

 
Aufgrund dieser Einschränkungen brauchen wir entsprechende Möglichkeiten, um auch 
weiterhin bei den Abschussvorgaben, die wir in vielen Bereichen haben, effizient und 
tierschutzgerecht jagen zu können. 
 
Das Thema Schwarzwildjagd ist nicht nur in Deutschland ein großes Problem. 
 
Es ist ganz entscheidend, dass wir entsprechendes Handwerkzeug bekommen und 
wissen, welche Geschossmaterialien und Kaliber wir verwenden können. 
 
Werden größere Kaliber nötig sein, damit wir wiederum ein größeres Geschossgewicht 
bekommen? 
 
Müssen wir in Zukunft mit höheren Gasdrücken arbeiten? 
 
Das sind Fragen an die Industrie, die hoffentlich bald gelöst werden. 
 
Denn nicht nur mir persönlich, sondern auch dem BDB wäre sicherlich geholfen, wenn 
wir eine innovative Alternative hätten, die zur weidgerechten Tötung und effizienten 
Jagdausübung taugt. 



 33 

 
 
 
 

Verträglichkeit von Waffe und Munition 
 

- Helmut Kinsky, Dipl.Ing. (FH) – 
 

Systemverträglichkeit 
 
Als Systemverträglichkeit bei Jagdbüchsen werden alle Auswirkungen auf ein 
Waffensystem bezeichnet, die beim permanenten Schießen, ohne zwischenzeitliches 
Reinigen, aus Läufen mit Zug/Feld- oder Polygonprofil auftreten. Darunter sind 
Laufabnutzung und/oder Laufablagerung, welche unkontrollierbare Gasdruckschwankungen, 
eine erhöhte Belastung des Verschlusses und eine Vergrößerung des Streukreises zur 
Folge haben können. 
 
Wie aber steht es um die Systemverträglichkeit der vorhandenen Jagdwaffen im 
Vergleich zwischen den seit Jahrzehnten eingeführten bleihaltigen und den neuen 
bleifreien Jagdbüchsengeschossen? 
 
Geschossrückstände im Lauf 
 
Nach Einführung der dickmanteligen, bleihaltigen Tombak-Mantelgeschosse (z. B. 
Nosler Partitition, A-Frame, ...) zeigte sich, dass es zu Laufablagerungen des 
Mantelmaterials kam, das überwiegend aus Kupfer besteht („Barrel Fouling“). Die 
Treffpunktlagen und/oder die Geschossstreuungen änderten sich. 
 
Bei Verwendung bleifreier Solid-Geschosse zeigt sich je nach Zustand der 
Laufbohrungen (Oberflächenrautiefe), dass die Ablagerungen noch ausgeprägter sind. 
 
Die nachstehende Abb.14 zeigt die Laufmündung einer Repetierbüchse. Bei den 
rötlichen Ablagerungen handelt es sich nicht um Rost, sondern vielmehr um 
umfangreiche Kupferablagerungen. Der Besitzer der Waffe reklamierte eine stetige 
Treffpunktlagenveränderung und Zunahme der Geschossstreuung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 14: „Laufmündung“ (Foto DEVA) 
 
Die Geschossablagerungen können somit nicht nur die tierschutzrelevante 
Treffpunktlage und Streuung negativ beeinflussen, sondern auch durch die Verengung 
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der Laufbohrung ursächlich für eine Überschreitung des sicherheits-relevanten maximal 
zulässigen Gebrauchgasdruckes sein. Diese Gasdruckerhöhungen stellen eine 
deutliche Mehrbelastung für den Waffenverschluss dar. 
 
Wie sehr sich Veränderungen einstellen können, wird im nachstehenden Diagramm 
gezeigt (Kaliber .308 Win. bleifreies Barnes TSX-Geschoss). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Abb. 15: Veränderung der „Streuung“ und des Felddurchmessers bei zunehmender 
Schusszahl mit einem bleifreien Geschoss 

 
Bis zu einer Anzahl von 20–25 Schüssen bleiben Streuung und Felddurchmesser 
(Ausgangsdurchmesser 7,63mm = roter Kreis) konstant, um dann stetig anzuwachsen. 
Nach 50 Schüssen ohne Reinigung hat sich die Streuung mehr als verdoppelt und der 
Felddurchmesser um 0,015mm verengt. Auf den ersten Blick scheint das Maß der 
Verengung unbedeutend zu sein, dennoch ist von einer Gasdruckerhöhung 
auszugehen. 
 
Es ist durch weitere Untersuchungen festgestellt worden, dass die 
Gasdrucksteigerungen das Niveau des Gasdruckes der Beschusspatronen erreichen 
können! Die deutliche Abnahme der Streuung nach 40 Schüssen dürfte darauf 
zurückzuführen sein, dass Kupferablagerungen aus dem Lauf „geschossen“ worden 
sind, die sich aber schnell wieder aufbauten und damit die Streuung erneut 
vergrößerten. Nach Entfernung der Rückstände hat sich kurzzeitig die alte, 
ursprüngliche Treffpunktlage und Streuung wieder eingestellt. 
 
Geschossstreuung und Dralllänge 
 
Um einem Geschoss die größtmögliche Präzision zu vermitteln, wird es aus Läufen 
verschossen, die einen Drall in Form von spiralförmigen Zügen und Feldern aufweisen. 
Diese Zwangsführung versetzt das Geschoss in eine sehr hohe Rotation, die das 
Geschoss während seines Fluges stabilisiert und damit für eine geringe Streuung sorgt. 



 35 

 
 
 
Die derzeit verwendeten Dralllängen, die unsere bleihaltigen Mantelgeschosse 
bestmöglich stabilisieren, haben sich aus Berechnungsformeln und der Erfahrung vieler 
Jahrzehnte ergeben. Sie sind abhängig von Kaliber und Geschossmasse. 
 
Für die bleifreien Geschosse müssten folglich die Waffen andere Dralllängen aufweisen, 
da die kaliberspezifischen Geschossmassen, aufgrund der unterschiedlichen 
spezifischen Dichten der verwendeten Alternativwerkstoffe, meist geringer sind. Da die 
Geschosse nicht beliebig lang gemacht werden können, sind der Erhöhung der Masse 
somit physikalisch-ballistische Grenzen gesetzt. 
 
Diese Erkenntnis spiegelt sich folglich in der Erfahrung wider, dass die bleifreien 
Geschosse aufgrund der nicht optimal abgestimmten Dralllänge, vielfach nicht die 
gewünschten und geforderten Präzisionsanforderungen erfüllen können. In diesen 
Fällen bleibt dem Jäger nichts anderes übrig, als zu versuchen, ein bleifreies Geschoss 
zu finden, das aus seiner Waffe eine zufriedenstellende Präzision ergibt. 
 
Um dem nachhaltigen Einfluss von Laufablagerungen zu begegnen, muss der Lauf 
regelmäßig, am besten nach wenigen Schüssen, mit ammoniakhaltigen Lösungen 
gereinigt werden, damit sich die Kupferrückstände gar nicht erst aufbauen können. 
Sonst wird das Reinigen immer aufwändiger! 
 
Die DEVA empfiehlt bei Verwendung von bleifreien Jagdbüchsengeschossen eine 
gründliche chemische Reinigung des Laufes mit einer ammoniakhaltigen Lösung nach 
maximal 20 abgefeuerten Patronen (Rottenberger 2013). Beim Reinigen ist darauf zu 
achten, dass der Lauf „porentief“ gereinigt und im Anschluss das Lösungsmittel 
vollständig entfernt wird, um einen Angriff auf das Laufmaterial zu vermeiden. 
 
Der wiederkehrende Reinigungsprozess sollte sich über einen Zeitraum von 
2 Tagen erstrecken, damit auch die Reste des Lösungsmittels zuverlässig 
entfernt werden können. Als Folge der chemischen Reinigung können sich 
Treffpunktlagenabweichungen einstellen. 
 
Im Sinne des Tierschutzes sollten deshalb vor dem jagdlichen Einsatz Kontrollschüsse 
auf einem Schießstand abgegeben werden. 
 
In diesem Zusammenhang soll auch darauf aufmerksam gemacht werden, dass sich 
erfahrungsgemäß die parallele Verwendung von bleihaltiger und bleifreier Munition aus 
einer Waffe, negativ auf Präzision und Treffpunktlage auswirken. 
 
Lebensdauer von Lauf und Verschlusssystem 
 
Zurzeit liegen keine Erkenntnisse vor, ob und inwieweit die bleifreien Geschosse die 
Lebensdauer der Läufe und Waffensysteme durch eventuell erhöhtem Laufverschleiß, 
verstärkten Laufablagerungen oder erhöhten Verschlussbelastungen beeinträchtigen. 
 
Vor dem Hintergrund dieser Wissensdefizite wäre es wünschenswert, wenn auch 
diesbezüglich Untersuchungen amtsseitig in Auftrag gegeben würden, damit den 
Jägern belastbare Antworten auf die noch offenen Fragen gegeben werden können. 
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Rechtliche Bewertungen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wenn man in Skandinavien einem Elchjäger erklären will, dass das deutsche 
Jagdgesetz nicht verbietet, mit Vollmantelgeschossen auf einen Rothirsch zu schießen, 
erfährt man nur ungläubiges Staunen. Es ist aber Tatsache, dass im deutschen 
Jagdgesetz (§ 19 BJG) keinerlei direkte Vorgaben hinsichtlich der Geschossmaterialien 
und -konstruktionen bei der Jagd auf Schalenwild gemacht werden. 
 
Diese, aus Sicht des ausländischen Jägers, geringe Regelungsdichte des 
deutschen Jagdgesetzes resultiert aus der Tatsache, dass in die geschriebenen 
Vorgaben des BJagdG immer die nicht geschriebenen Regeln der „deutschen 
Waidgerechtigkeit“ hineinzulesen sind. In der Synthese aus beiden (konkrete Vorgaben 
des Gesetzes und Anforderungen der Waidgerechtigkeit) wird rasch klar, dass es sich – 
auch ohne konkrete gesetzliche Norm – für einen Jäger in Deutschland verbietet, ein 
Geschoss zu verwenden, das zwar u.U. tödlich verwundet, das getroffene Stück aber 
dann nicht verenden, sondern stundenlang leiden lässt, bevor der Tod eintritt. 
 
Die sachlichen Regelungen des Bundesjagdgesetzes (BJG) hierzu sind: 
(Bundesjagdgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. September 1976 
(BGBl. I S. 2849), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29. Mai 2013 (BGBl. I S. 
1386) geändert worden ist) 
 
§ 19 Sachliche Verbote 
 

(1) Verboten ist 
 
1. mit Schrot, Posten, gehacktem Blei, Bolzen oder Pfeilen, auch als Fangschuss, 

auf Schalenwild und Seehunde zu schießen; 
 
2.  a) auf Rehwild und Seehunde mit Büchsenpatronen zu schießen, deren 

Auftreffenergie auf 100 m (E 100) weniger als 1.000 Joule beträgt;  
b) auf alles übrige Schalenwild mit Büchsenpatronen unter einem Kaliber von 
6,5 mm zu schießen; im Kaliber 6,5 mm und darüber müssen die 
Büchsenpatronen eine Auftreffenergie auf 100 m (E 100) von mindestens 
2.000 Joule haben; 

 

Joachim Streitberger, 
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Waffenrecht, Umweltrecht, Jagdrecht. 
 
Geschäftsführer des Bundesverbandes Schiessstätten e. V. 
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Weitere Anforderungen stellt das (geschriebene) Jagdrecht nicht. Es ist Aufgabe des 
Jägers selbst, allerdings im Nachhinein gerichtlich nachprüfbar, die Munition zu wählen, 
die allen gestellten Anforderungen, und damit auch dem Anspruch, zu töten, ohne 
vermeidbare Schmerzen zuzufügen, gerecht wird. 
 
Verschiedene Bundesländer haben begonnen, obwohl der zwischen den Beteiligten 
abgesprochene Prozess der „Wissensbildung“ noch nicht abgeschlossen ist, für ihre 
Bundesländer konkrete Regelungen i. S. eines Verbotes von bleihaltigen 
Jagdbüchsengeschossen zu beschließen. Damit bestand natürlich die Gefahr, dass 
seitens der Länder die angestrebte „wissensbasierte“ Entscheidung durch einzelne 
Länderregelung faktisch unterlaufen wird. 
 
Richtig ist, dass § 19 Abs. 2 des BJG bestimmt: 
 
(2) Die Länder können die Vorschriften des Absatzes 1 mit Ausnahme der Nummer 16 
erweitern oder aus besonderen Gründen einschränken. 
 
Das zuständige Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz (BMELV) hat nun auf dem Deutschen Jagdrechtstag 2013 in 
Krefeld, vertreten durch den für diese Fragestellung zuständigen Ministerialbeamten 
Min Dirig. Dr. Axel Heider, die Rechtsauffassung des Bundes hierzu klargestellt: 
 

Nach der Rechtsauffassung des Bundes liegt die ausschließliche 
Regelungskompetenz für das Waffenrecht beim Bund, Art. 73 Abs. 1, Nr. 12 GG. 
Regelungen der Bundesländer sind damit in diesen Bereichen nur zulässig, wenn 
und soweit sie dazu in einem Bundesgesetz ausdrücklich ermächtigt wurden, Art. 
71 GG. 

 
Für den Bund ergibt sich aus dem Schutzzweck und dem Regelungszusammenhang, 
dass damit die Länder ausschließlich zu Abweichungen im Sinne von Erweiterung der 
geforderten Kaliber (> 2000 Joule bei Hochwild, Kaliber > 6,5mm) oder mit besonderen 
Gründen zur Einschränkung (< 2000 Joule, resp. Kaliber < 6,5mm) berechtigt sind und 
beides ausschließlich aus Fragestellungen des Tierschutzes/der Waidgerechtigkeit 
heraus, nicht aus anderen Erwägungen. 
 
Nach der (zutreffenden) Auffassung des Bundes stehen bei einem generellen Verbot 
von Bleikugelmunition dagegen andere Fragen/Zielsetzungen im Vordergrund: 
 

-  Abprallverhalten / Sicherheit von Personen/Waffenballistik  
(Waffenrecht = ausschließliche Gesetzgebungskompetenz); 

-  Lebensmittelsicherheit/(Öko-)Toxikologie(=konkurrierende 
Gesetzgebungskompetenz des Bundes ohne Abweichungsrecht der Länder); 

 
 



 38 

 
 
 
 
Die naturschutzrelevanten Fragen bilden – anders als bei Bleischrot an Gewässern - 
nicht den Regelungskern. 
 
Das bedeutet: 
 
Ein generelles Verbot bleihaltiger zugunsten bleifreier Kugelmunition ist vom 
Regelungskern und Schutzzweck her dem Waffenrecht zuzuordnen und unterliegt damit 
der ausschließlichen Gesetzgebungskompetenz des Bundes. 
Entgegenstehende Regelungen der Länder sind dann nach Art. 31 GG nichtig, ohne 
dass es hierzu einer gerichtlichen Feststellung bedürfte! 
 
Der Bund hat die Länder aufgefordert, derartige Regelungen zu unterlassen bzw. Die 
(seitens BMELV angekündigte!) Bundesregelung zum Thema Bleimunition abzuwarten. 
 
Von der Frage einer landesrechtlichen Regelung unberührt bleiben Anordnungen 
der Länderverwaltungen in Staatsforsten, bei der Jagdausübung dort nur bleifreie 
Munition zu verwenden. Diese Vorgabe steht den Landesforstverwaltungen, wie jedem 
Jagdherrn, der zur Jagd einlädt, zu (allerdings ist dann ein Verstoß keine Ordnungswidrigkeit). 
 
Wichtig ist die Aussage von Dr. Heider, dass der Bund an der „wissensbasierten“ Entscheidung 
festhalten und die laufenden Forschungsvorhaben beenden will, bevor er eine 
Entscheidung trifft (Heider, mündlich anlässlich des DJT 2013 in Krefeld). 
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Fazit 
 

In Deutschland kommen jedes Jahr mehr als 1,8 Millionen Stück Schalenwild (Huftiere) 
zur Strecke. Bis auf einen geringen Prozentsatz, der mit sog. Flintenlaufgeschossen 
erlegt wird, wird auf Schalenwild mit Büchsengeschossen gejagt. Alleine die vier 
häufigsten Schalenwildarten (Rehwild, Schwarzwild, Rotwild, Damwild) erbringen bei 
uns jedes Jahr über 30.000 Tonnen Wildbret. Zusätzlich werden noch jährlich über 
20.000 Tonnen Wildbret aus dem Ausland (EU und andere Länder) importiert (DJV-
Handbuch Jagd 2013, Deutscher Jagdverband, Berlin, 2013). Es geht bei der Wahl der 
Büchsenmunition schon alleine wegen dieser Zahlen nicht um eine Marginalie. Bei der 
möglichen Einführung neuer Geschossmaterialen bzw. beim Verbot bisher genutzter 
Geschosse müssen die fünf hier definierten Problembereiche gleichermaßen beachtet 
werden: 
 
● Wildbrethygiene bzw. Humantoxikologie von Schwermetallen 
● Ökotoxikologie von Schwermetallen 
● Jagdliche Sicherheit 
● Tötungswirkung 
● Verträglichkeit von Waffe und Munition 

 
Die Entscheidung zur möglichen Nutzung alternativer Schwermetalle statt Blei zur 
Herstellung von Jagdbüchsengeschossen hat also erhebliche Dimensionen. Blei darf 
nur substituiert werden, wenn durch vorurteilsfreie und ergebnisoffene Untersuchungen 
nach strengen Wissenschaftskriterien eine Alternative gefunden wird, die in der 
Abwägung aller fünf Bereiche eine Verbesserung bzw. Gleichwertigkeit gegenüber Blei 
darstellt. Das vom Bundesinstitut für Risikobewertung im März 2013 durchgeführte 
Symposium „Alle(s) Wild? Stand der Wissenschaft zum Verhalten bleifreier Munition bei 
der Jagd sowie zum Eintrag der Munitionsbestandteile Blei, Kupfer und Zink in jagdlich 
gewonnenes Wildbret“ war ein Beitrag in dieser Richtung, hat aber auch deutlich 
werden lassen, dass in einigen Bereichen durchaus noch weitere Untersuchungen bzw. 
weitere Auswertungen vorliegender Resultate notwendig sind. 
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Abb. 16: Relative Einordnung konventioneller bleihaltiger Geschosse in die fünf wesentlichen 

Anforderungsbereiche der Munitionsverwendung (grün - genügend, rot – ungenügend) 
 

In Abb.16 wurde eine Bewertung der gängigen Bleimunition in den genannten 
Bereichen versucht. 
 
Im Bereich Wildbrethygiene/Humantoxikologie ergeben sich, abgesehen von der 
unmittelbaren Schusskanalnähe, bei mit bleifreier und bleihaltiger Munition erlegtem 
Reh- und Schwarzwild im Median identische bzw. sehr nahe beieinander liegende 
Bleikonzentrationen auf sehr niedrigem Niveau (Müller-Graf & Sommerfeld 2013). Dies 
bedeutet, dass ein Großteil des mit konventioneller bleihaltiger Munition erlegten Wildes 
keine kritischen Bleikonzentrationen im Wildbret aufweist. Auffällig ist jedoch eine 
nennenswerte Anzahl von Werten mit hoher Bleikonzentration bei konventioneller 
Munition (rechtsschiefe Verteilung in Abb.16), welche zu einer überproportionalen 
Anhebung des Mittelwertes führt. Vorrangiges Ziel beim Einsatz bleihaltiger Munition 
müsste daher die Eliminierung und / oder Reduzierung dieser Ausreißer sein, z.B. durch 
Verwendung von möglichst massestabilen Projektilen. 
 
Eine Abkehr von bleihaltiger Jagdmunition bewirkt eine faktisch nicht merkliche 
Reduzierung der Bleibelastung der Gesamtbevölkerung, da die mengenmäßig relevante 
Bleiaufnahme nicht über das Nahrungsmittel Wildbret, sondern über die gängigen 
Nahrungsmittel erfolgt (siehe Abb. 3). 
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Im Bereich der Ökotoxikologie wäre ein Ersatz von Blei äußerst wünschenswert, da 
dieser Bereich gemäß Abb. 16 am kritischsten zu bewerten ist (vgl. auch Göttlein et al. 
2013). Die als Bleiersatz in größerem Umfang angebotenen Messing-Geschosse, 
welche bei Verwendung von Automatenmessing jedoch ebenfalls nennenswerte 
Mengen an Blei enthalten (Deutsches Kupferinstitut 2007), als auch 
Reinkupfergeschosse überschreiten in ihrer Schwermetallabgabe jedoch ebenfalls 
deutlich die hierfür anzusetzenden Grenzwerte (Göttlein et al. 2013) und sind daher im 
Bereich Umweltwirkung eigentlich keine brauchbaren Alternativen. Ökologisch 
unbedenkliche Metalle wie Gold, Silber, Platin und in Grenzen auch Wismut sind aus 
Kostengründen nur rein hypothetisch als Alternativen anzusehen. Für den Praxiseinsatz 
brauchbare Alternativmetalle mit relativ günstiger ökotoxikologischer Bewertung wären 
Eisen und eventuell auch Zinn, welches in seiner Brinell-Härte (vergl. Abb.8) dem Blei 
sehr nahe kommt. 
 
Betrachtet man die jagdliche Sicherheit, so ist hier vor allem das Abprallverhalten von 
Bedeutung. Das Abprallverhalten eines Geschosses hängt wesentlich von der 
Eigenschaft eines Metalls ab, Energie durch Verformung aufnehmen zu können. 
Generell gilt: Je härter ein Metall bzw. eine Geschosskonstruktion ist (je größer das 
Kaliber, desto stabiler ist in der Regel auch der Mantel um den Bleikern), desto weniger 
Energie wird durch Deformation „vernichtet“ und desto höher ist die kinetische Energie 
und damit das Gefährdungspotenzial des Abprallers. Da alle bisher verwendeten 
Alternativmetalle eine größere Härte als Blei aufweisen (vergl. Abb. 8), ist deren 
jagdliches Gefährdungspotenzial zwangsläufig höher. Dies wird auch von Rottenberger 
(2013) bestätigt, der zudem darauf hinweist, dass auch auf Schießständen mit 
entsprechenden konstruktiven Maßnahmen auf dieses höhere Gefährdungspotenzial 
reagiert werden muss. 
 
Die Tötungswirkung eines Projektils ist eng verknüpft mit Ort und Menge der im 
Wildkörper abgegebenen Energie. Diese Energieabgabe ist zum einen abhängig von 
der kinetischen Energie des Geschosses, zum anderen von dessen 
materialtechnischen und konstruktiven Eigenschaften, welche durch Deformation und 
gegebenenfalls Geschosszerlegung eine sichere Tötung herbeiführen. Blei ist im 
Bereich Tötungswirkung aufgrund seiner Materialeigenschaften und der viele 
Jahrzehnte zurückreichenden Erfahrung der Munitionshersteller und der Jäger positiv 
zu bewerten. Betrachtet man das „weiche“ Kriterium Fluchtstrecke, so schneiden 
bleifreie Alternativgeschosse tendenziell bis deutlich schlechter ab (Gremse & Rieger 
2013, Bahr 2013). Zur vergleichenden Beurteilung der Tötungswirkung verschiedener 
Geschosstypen sind jedoch unbedingt reproduzierbare Studien zur Energieabgabe in 
standardisiertem Medium heranzuziehen. 
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Die zurückliegende technische Entwicklung der Jagdwaffen erfolgte unter Verwendung 
konventioneller bleihaltiger Munition. Hieraus entstanden waffentechnische 
Erfahrungswerte (z.B. für Drall-Längen), nach denen die derzeitigen Waffen konstruiert 
wurden, weshalb bleihaltige Geschosse eine optimale Systemabstimmung 
Waffe/Munition ergeben. Da alle Alternativmetalle eine größere Härte als Blei besitzen, 
wird dies in der Regel zu einer höheren Beanspruchung des Gewehrlaufes führen. Da 
die Alternativmetalle zudem eine geringere Dichte aufweisen, müssen 
Alternativgeschosse größer oder schneller werden, um die gleiche Energie zu 
transportieren (vgl. Abb.9), was durch erhöhten Gasdruck auch die 
Verschlussbelastung ansteigen lässt. Für bleifreie Geschosse müsste eigentlich das 
SystemWaffe/Munition in Abhängigkeit vom verwendeten Alternativmetall komplett neu 
abgestimmt werden. Für vorhandene Waffen bleibt dem Jäger nichts anderes übrig, als 
durch Probieren herauszufinden, welches bleifreie Alternativgeschoss in der jeweiligen 
Waffe eine zufriedenstellende jagdliche Präzision erlaubt. 
 
Die fünf in Abb.16 aufgeführten Anforderungsbereiche sind in ihrer Bedeutung nicht 
gleichwertig, sondern je nach Blickwinkel von unterschiedlichem Gewicht. Die 
traditionellen bleihaltigen Geschosse sind hinsichtlich jagdlicher Sicherheit, 
Tötungswirkung und Systemverträglichkeit aufgrund der Materialeigenschaften des 
verwendeten Metalls und der langjährigen Erfahrung in der Anwendung sicherlich in 
einem optimierten Bereich. Dem Aspekt Ökotoxikologie wurde bislang kaum Bedeutung 
beigemessen, genau wie den in einigen Fällen überhöhten Bleigehalten im 
schusskanalfernen Wildbret. Will man aus Verbraucherschutzgründen auf Blei 
verzichten, so sind die Alternativgeschosse in allen fünf Anforderungsbereichen relativ 
zu konventionellen Bleigeschossen zu bewerten. Es ist daher abzuwägen, ob ein relativ 
marginaler Gewinn im Bereich Wildbrethygiene nicht durch unerwünscht hohe 
Qualitätsverluste in den Bereichen jagdliche Sicherheit, Tötungswirkung und 
Systemverträglichkeit erkauft wird. Das an sich wünschenswerte Bestreben, Blei durch 
unproblematischere Materialien zu ersetzen, kann nur dann seriös betrieben werden, 
wenn in allen fünf Anforderungsbereichen reproduzierbare und objektive Methoden 
angewendet werden, die es erlauben verschiedene Geschosstypen relativ zu einander 
zu bewerten. Am Schluss wird dann jeweils eine Abwägung stehen, in welchen 
Bereichen bis zu welchem Grad man ein nichtoptimales Verhalten tolerieren kann und 
will. Den Schuss mit einer Kugel aus Gold oder Silber, für welche man vielleicht für alle 
fünf Kriterien in den grünen Bereich kommen könnte, wird wohl niemand ernsthaft 
fordern wollen. 
 
Die noch erforderlichen wissenschaftlichen Untersuchungen werden weiter Geld kosten, 
das der Steuerzahler aufbringen muss. Verbraucherschutz und Tierschutz und die 
selbstverständliche Forderung nach größtmöglicher jagdlicher Sicherheit machen aber 
jede Diskussion darüber, ob dafür Steuergeld ausgegeben werden darf, überflüssig. 
 
Der zu fordernde Abwägungsprozess kann aber nur dann zu einem akzeptablen 
Ergebnis führen, wenn die entsprechende Wissensbasis geschaffen wurde. Die Autoren 
der vorliegenden Broschüre möchten einen Beitrag zur Versachlichung der 
gegenwärtigen Blei/bleifrei-Diskussion leisten und an der einen und anderen Stelle 
notwendigen Forschungsbedarf aufzeigen. 
 
Das Autorenteam 
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Innereien) sowie deren Anteil am durchschnittlichen Konsum von Fleisch und 
Fleischprodukten; Werte in grün liegen unter, Werte in rot über dem Grenzwert für 
Fleisch von 0,100 mg/kg; Quelle: EFSA (2010) 
 
Tabelle 2: Bleigehalte in verschiedenen Teilproben von Reh- und Schwarzwild, 
geschossen mit konventioneller und alternativer Munition; Werte in grün liegen unter, 
Werte in rot über dem Grenzwert für Fleisch von 0,100 mg/kg; Quelle: Müller-Graf u. 
Sommerfeld 
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